
Änderung „Telekommunikations- Kundenschutzverordnung (TKV) § 5- 
Verbindungspreisberechnung; Anforderungen - Verfahren - Folgemaßnahmen“ 
 
 
In Vfg. 18/2000 (Amtsblatt der Reg TP Nr. 4/2000 vom 23.02.2000) wurden Anforderungen- Verfahren und 
Folgemaßnahmen zur Nachweisvorlage gemäß Telekommunikations- Kundenschutzverordnung (TKV) § 
5 veröffentlicht. 
 
Die in Punkt 4 der Vfg. festgeschriebenen Fristen gelten für alle Anbieter, die 
Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit bereitstellen, unabhängig davon, ob es sich 
dabei um lizenzpflichtige oder lizenzfreie Telekommunikationsdienste handelt. 
 
Vfg. 18/2000 Punkt 4 wird wie folgt geändert: 
Satz 2 
Diese Festlegung gilt für alle Anbieter, die Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit 
anbieten und deren Diensteangebot vor dem 01.01.2000 der Reg TP angezeigt wurde. 
 
Satz3 
Anbieter, deren Diensteangebot der Reg TP nach dem 01.01.2000 angezeigt wurde, legen das 
Prüfergebnis/die Prüfbescheinigung bis spätestens 15 Monate nach Betriebsaufnahme vor. 


